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Merkblatt zum Beitrags-
/Vorschussbescheid für Ihr Unternehmen 
I. Allgemeines 

Die angeforderten Beiträge werden im Umlageverfahren nach dem Prinzip der nachträglichen 
Bedarfsdeckung erhoben. Das bedeutet, dass der Finanzbedarf (Saldo der Ausgaben und 
Einnahmen des abgelaufenen Kalenderjahres) ermittelt und anschließend auf die Gesamtheit aller 
der BG BAU zugehörigen Unternehmen verteilt wird. Verteilungsfaktoren sind die Arbeitsentgelte, 
die Gefahrklassen und der Beitragsfuß. 
Soweit ein Vorschuss erhoben wird, gelten die unter II. Buchstabe A aufgeführten Erläuterungen 
entsprechend. Die Vorschusserhebung ergibt sich aus § 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) VII 
i. V. m. § 19 der Satzung und den hierzu ergangenen Vorstandsrichtlinien. 

II. Erläuterungen zu den einzelnen Bescheidfeldern 

A. Umlagebeitrag für den Bedarf der BG 
Der Umlagebeitrag deckt die Ausgaben der Berufsgenossenschaft für die Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben. Zu diesen gehören vor allem Prävention, Rehabilitation und 
Entschädigungsleistungen für Versicherungsfälle (vgl. §§ 152 ff. SGB VII). 

Hauptumlage 

BBNR (Betriebsnummer) + GTS (Gefahrtarifstelle) / Gewerbezweige 
Die aufgeführten Gefahrtarifstellen und die damit verbundenen Gewerbezweige ergeben sich aus 
dem Ihnen vorliegenden Veranlagungsbescheid. Der Gefahrtarifstelle haben wir für Sie die 
Betriebsnummer der BG BAU vorangestellt. Sind Sie auch zu einer Gefahrtarifstelle nach dem 
Gefahrtarif einer anderen Berufsgenossenschaft veranlagt, ist deren Betriebsnummer aufgeführt. 
Diese Daten benötigen Sie neben der Unternehmensnummer (UNR.S = Unser Zeichen) für die 
UV-Jahresmeldung. 

Arbeitsentgelte 
Hier sind die im Lohnnachweis angegebenen Arbeitsentgelte für die einzelnen Gewerbezweige 
aufgeführt. Bei unvollständigen Angaben oder fehlendem Lohnnachweis haben wir die Angaben 
nach § 165 Abs. 3 SGB VII ergänzt bzw. die Arbeitsentgelte geschätzt. Für die 
Vorschussberechnung des laufenden Kalenderjahres werden, soweit der BG BAU keine anderen 
Angaben vorliegen, die für das Vorjahr nachgewiesenen Arbeitsentgelte herangezogen. 
Bei erstmaliger Festsetzung erfolgt die Vorschussberechnung nach pflichtgemäßem Ermessen mit 
den vorhandenen Daten. 
Sollten sich die Arbeitsentgelte verringern oder erhöhen, ist dies der BG BAU frühzeitig zu melden. 
In diesem Fall können die Vorschusszahlungen rechtzeitig angepasst werden. 

Gefahrklasse 
Die Gefahrklasse ist der jeweiligen Gefahrtarifstelle zugeordnet. Sie ist aus dem Gefahrtarif und 
Ihrem Veranlagungsbescheid ersichtlich. Für fremdartige Unternehmensteile gilt die maßgebliche 
Gefahrklasse der Fach-BG des Vorjahres (vgl. Teil II, Nr. 4 des Gefahrtarifs der BG BAU). 

https://www.bgbau.de/fileadmin/Die_BG_BAU/%C3%9Cber_uns/Aufgaben_und_Satzung/Satzung_incl._Nachtrag.pdf#page%3D17
https://www.bgbau.de/fileadmin/Themen/mitgliedschaft_beitrag/004a_richtlinie-2017-01-Vorschuss.pdf
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Beitragsfuß 
Der Beitragsfuß ist der jährlich vom Vorstand festgesetzte Beitrag für 100 EUR Arbeitsentgelt in 
Gefahrklasse 1,0. Bei fremdartigen Unternehmensteilen gilt der Beitragsfuß der Fach-BG des 
Vorjahres (vgl. Teil II, Nr. 4 des Gefahrtarifs der BG BAU). 

Beitragssatz 
Der Beitragssatz ist das Ergebnis der Multiplikation der Gefahrklasse mit dem Beitragsfuß. Er gibt 
den Beitrag für 100 EUR Arbeitsentgelt in der jeweiligen Gefahrklasse an. 

Beitrag 
Aus der Formel Arbeitsentgelte x Beitragssatz : 100  ergibt sich der Beitrag des jeweiligen 
Gewerbezweiges. Der Mindestbeitrag beträgt 100,00 EUR. 

Lastenverteilung nach Neurenten (LVN) 
Die Beiträge sind nach den Arbeitsentgelten, der Gefahrklasse und dem maßgeblichen Beitragsfuß 
zu berechnen (§ 26 c der Satzung). Für fremdartige Unternehmensteile gilt die maßgebliche 
Gefahrklasse der Fach-BG des Vorjahres (vgl. Teil II, Nr. 4 des Gefahrtarifs der BG BAU). 

Lastenverteilung nach Entgelten (LVE) 
Die Beiträge sind ohne Berücksichtigung des Grades der Unfallgefahr (Gefahrklasse) nach den 
Arbeitsentgelten und dem maßgeblichen Beitragsfuß zu berechnen. Für die folgenden Jahre 
bleiben die Arbeitsentgelte bis zu der entsprechenden Grenze unberücksichtigt (§ 26 b der 
Satzung). 

Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Freibetrag in 
EUR 

237.000 237.000 244.500 255.000 270.000 285.000 

B. Beitragszuschlag zum Umlagebeitrag 
Sofern Sie mit Ihrer Eigenbelastungsziffer die Durchschnittsbelastungsziffer aller 
Beitragspflichtigen überschreiten, löst dies einen linear ansteigenden Zuschlag bis zu einem 
Höchstzuschlag von 30 % Ihres Beitrags aus (vgl. § 162 SGB VII i. V. m. § 30 der Satzung). Der 
Höchstzuschlag wird grundsätzlich erst erhoben, wenn die Eigenbelastungsziffer Ihres 
Unternehmens das Dreifache der Durchschnittsbelastungsziffer aller Beitragspflichtigen erreicht 
(sog. Eigenbelastungshöchstwert). 
Für den Beitragszuschlag werden die anzuzeigenden Versicherungsfälle – ausschließlich 
Arbeitsunfälle – berücksichtigt. 
Nicht beachtet werden: 

• Wegeunfälle, 

• Versicherungsfälle auf Betriebswegen außerhalb der Betriebsstätte, 

• Berufskrankheiten, 

• Unfälle durch höhere Gewalt und 

• Unfälle, verursacht von Personen, die nicht zu dem Unternehmen gehören. 
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Unfallbelastung 
Die Unfallbelastung ist die Summe der im Umlagejahr gezahlten Sach- und Geldleistungen für 
Versicherungsfälle in Ihrem Unternehmen, die erstmals im Umlagejahr und im davor liegenden 
Jahr gemeldet wurden. 

Eigenbelastungsziffer 
Die Eigenbelastungsziffer ergibt sich aus dem Verhältnis der Unfallbelastung zum Beitrag Ihres 
Unternehmens. Sie gibt die Höhe der anrechnungsfähigen Aufwendungen an, die auf je einen 
Euro Beitrag (Summe aus Hauptumlage, LVN, LVE) Ihres Unternehmens entfallen. 

Durchschnittsbelastungsziffer 
Die Durchschnittsbelastungsziffer ergibt sich aus dem Verhältnis der Unfallbelastung aller 
Beitragspflichtigen zum Gesamtbeitragsaufkommen (Summe aus Hauptumlage, LVN, LVE). 

Zuschlag 
Der Zuschlag berechnet sich nach folgender Formel: 
Eigenbelastungsziffer (< Eigenbelastungshöchstwert) − Durchschnittsbelastungsziffer

Eigenbelastungshöchstwert − Durchschnittsbelastungsziffer × Umlagebeitrag × 0,3 

Der Höchstzuschlag beträgt grundsätzlich 30 % Ihres Beitrags. Allerdings werden Jahre 
berücksichtigt, in denen die Eigenbelastungsziffer Ihres Unternehmens unter der 
Durchschnittsbelastungsziffer aller Beitragspflichtigen lag. 
Der Höchstzuschlag reduziert sich 
1. auf 25 % des Umlagebeitrags, wenn der oder dem Beitragspflichtigen in den vier Jahren 
vor dem Umlagejahr kein Zuschlag auferlegt wurde, 
2. auf 20 % des Umlagebeitrags, wenn der oder dem Beitragspflichtigen in den sechs Jahren 
vor dem Umlagejahr kein Zuschlag auferlegt wurde, 
3. auf 15 % des Umlagebeitrags, wenn der oder dem Beitragspflichtigen in den acht Jahren 
vor dem Umlagejahr kein Zuschlag auferlegt wurde. 
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